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651 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Ma- I hältnis gesetzt wurde wie die Nutzungsdauer 
chunze, Ferdinanda Flossmann und Genossen I der Sache bis zur Beendigung der Inanspruche 
auf Novellierung des Bundesgesetzes vom nahme zur erfahrungsmäßigen Gesamtnutzungs-
25. Juni 1958 über die Gewährung von Erit- I dauer. Da der Schaden aber in der Regel nicht 
schädigungen für Schäden, die im Zusammen- erst bei Beendigung der Inanspruchnahme, 
hang mit der Besetzung österreichs entstan- sondern früher eingetreten ist, erscheint es ge
den sind (Besatzungsschädengesetz) (86/A). rechdertigt, nicht den zuerst genannten Zeit

. In der 81. Sitzung des Nationalrates vom 
4. März 1959 haben' die Abgeordneten 
Mac h u n Z e, FerdinandaF los s man Ii und 
Genossen denobgenannten Initiativantrag ein
gebracht, der dem Finanz- und Budgetaus
schuß zugewiesen wurde. Der Ausschuß hat 
den Initiativantrag in seiner Sitzung am 
11. März 1959 in Verhandlung gezogen. 

Durch den gleichzeitig in der 81. Sitzung des 
Nationalrates von den A'bgeordneten Machunze, 
Ferdinanda Flossmann und Genossen einge
brachten Initiativantrag (85/A) auf Novellierung 
des Kcriegs- und Verfolgungssachs.chädengesetzes, 
BGBl. Nr. 127/1958, sollen unter anderem die 
dort vorgesehenen Fristen für die Anmeldung 
von Kriegs- und Verfolgungssachschäden vom 
30. Juni 1959 auf den 31. Dezember 1959 er
streckt werden. Da das Besatzungsschäden
gesetz und das Kriegs- und Verfolgungssach
schädengesetz im engen Zusammenhal1Jg stehen, 
erscheint es notwendig, auch die Anmeldefrist 
im Besatzungsschädengesetz vom 30. Juni 1959 
auf 31. Dezember 1959 zu verlängern. 

Aus Anlaß der Novellierung ist aus legistischen 
Gründen auch der§ 9 zu ändern. 

Zu den einzelnen B,estiimmungen des Gesetz
entwurf.es wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

. Nach der bisherigen Fassung des § 9 Abs. 3 
war der Abschlag so zu ermitteln, daß er zu 
den Instandsetzungskosten in das gleiche Ver-

Machunze 
Berichterstatter 

punkt, sondern den Schagenseintritt zu
grunde zu legen. Durch diese Anderung wird 
die Ermittlung des Abschlages bei Beschädigung 
den Erfahrungen der Praxis angepaßt. 

Zu Art. I Z. 2: 

Die Handhabung des Abs. 4 führt zu einem 
unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand, weil da
nach Einzelberechnungen vorzunehmen sind. 
Die Praxis hat gezeigt, daß die Ermittlung der 
Entschädigungen in diesen Fällen auf Grund der 
Beurteilun.g durch die Sachverständigen ohne die 
Einze1berechnungen einfacher erfolgen kann. 
Die Streichung des Abs. 4 .ist daher gerecht
fertigt. 

Zu Art. I Z. 3: 

Die Anmeldefrist nach dem Besatzungs
schädengesetz wäre den Fristen nach dem 
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz anzu-
passen. . 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich in 
seiner Sitzung am 11. März 1959 mit dem vor
liegenden Initiativantrag' befaßt. Nach einer 
Wortmeldung des Abgeordneten M a r c h n e r 
wurde der Gesetzentwurf in der dem Bericht 
b-eigedruckten Fassung an.genommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chi 0 s s e ne n G e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 11. März 1959 

Ferdinanda Flossmann 
Obmann 

./ 
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Bundesgesetz v.oni'. ., 
mit" dem das Besatzungsschädengesetz abgeän

dert wird. 

I)"er NationalraT hat' öesdtlossen--: 

ArrikellL 

Das Besatzungsschädehgeset"z, BGB1. Nr. ri6j' 
1958; wir,cl abgeändht wie folgt: 

1'. § 9 Abs; je hat zu Iaute!i~ 

. ,,(3) War: eine beschädigte; Sache zur Zeit des 
Schaderiseint-rittes we.der ,neu noch I).ell.~,ertig; 
so ist von den, gemäß Abs. 1 und' 2, ermittelten 
Kosten im HinbliCk auf die bereits bestandenen 

lZeitsdläBe'ti, eiit; Absdtlag vorzunehmen, der in 
der Regel so zu ermitteln ist, daß er -sich zu den 
Instandsetzungskosten verhält wie die Nutzungs
dauer der Sache bis, zum Schadenseintritt. zur er-

'f' ß'" . .J.' ahi"Ung}ge'mä l;:'n Gesam:t'!iUtz.ühgsuauet~~" 

3: Illi: §' 1'6' Alk t hat dt~· Frist. stln:tl ,,30: Juni 
1'95:9" zü lkuten ,,3':1' .. :u>ezembet 195'9": 

ArtiReL It. 
Mk det! Viollziehung; dieses. BUndesgesetzes ist', 

das! Buna:esmiitis.remum' fün Finanzen. bet-raut" . 

651 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




